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— die „Medaille für hervorragende Leistungen im Bergbau 
und in der Energiewirtschaft der DDR“

verliehen.
§ 2

(1) Zu Ehren der Werktätigen in der Metallurgie wird in 
jedem Jahr der dritte Sonntag im Monat November als „Tag 
des Metallurgen“ festlich begangen.

(2) Der „Tag des Metallurgen“ ist in den metallurgischen 
Betrieben und Einrichtungen im Verantwortungsbereich des 
Ministeriums für Erzbergbau, Metallurgie und Kali durch
zuführen.

(3) Anläßlich des „Tages des Metallurgen“ werden
— der Ehrentitel „Verdienter Metallurge der DDR“
— die „Medaille für hervorragende Leistungen in der Me

tallurgie der DDR“
verliehen.

§3
(1) Zu Ehren der Werktätigen der chemischen Industrie 

wird in jedem Jahr der erste Sonntag im Monat November 
als „Tag des Chemiearbeiters“ festlich begangen.

(2) Der „Tag des Chemiearbeiters“ ist in den Betrieben und 
Einrichtungen im Verantwortungsbereich des Ministeriums 
für Chemische Industrie und in den chemischen Betrieben im 
Verantwortungsbereich des Ministeriums für Bezirksgeleitete 
Industrie und Lebensmittelindustrie durchzuführen.

(3) Anläßlich des „Tages des Chemiearbeiters“ werden
— der Ehrentitel „Verdienter Chemiearbeiter der DDR“
— die „Medaille für hervorragende Leistungen in der che

mischen Industrie der DDR“
verliehen.

§4
(1) Zu Ehren der Werktätigen der metallverarbeitenden 

Industrie wird in jedem Jahr der zweite bzw. dritte Sonntag 
im Monat April als „Tag des Metallarbeiters“ festlich be
gangen.

(2) Der „Tag des Metallarbeiters“ ist in den metall
verarbeitenden Betrieben und Einrichtungen im Verantwor
tungsbereich der Ministerien für Schwermaschinen- und An
lagenbau, für Elektrotechnik und Elektronik, für Allgemeinen 
Maschinen-, Landmaschinen- und Fahrzeugbau, für Werk
zeug- und Verarbeitungsmaschinenbau, für Bezirksgeleitete 
Industrie und Lebensmittelindustrie und für Materialwirt
schaft sowie in den Kreisbetrieben für Landtechnik und den 
Landtechnischen Anlagenbaubetrieben im Verantwortungs
bereich des Ministeriums für Land-, Forst- und Nahrungs
güterwirtschaft durchzuführen.

(3) Anläßlich des „Tages des Metallarbeiters“ werden
— der Ehrentitel „Verdienter Metallarbeiter der DDR“
— die „Medaille für hervorragende Leistungen in der me

tallverarbeitenden Industrie der DDR“
verliehen.

§5
(1) Zu Ehren der Werktätigen der Leicht-, Lebensmittel

und Nahrungsgüterindustrie wird in jedem Jahr der dritte 
Sonnabend im Monat Oktober als „Tag der Werktätigen der 
Leicht-, Lebensmittel- und Nahrungsgüterindustrie“ festlich 
begangen.

(2) Der „Tag der Werktätigen der Leicht-, Lebensmittel
und Nahrungsgüterindustrie“ ist in den diesen Bereichen der 
Volkswirtschaft entsprechenden Industriebetrieben und Ein
richtungen im Verantwortungsbereich der Ministerien für 
Leichtindustrie, für Glas- und Keramikindustrie, für Be
zirksgeleitete Industrie und Lebensmittelindustrie, für Land-, 
Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft, für Handel und Ver
sorgung sowie des Verbandes der Konsumgenossenschaften 
der DDR, mit Ausnahme der Betriebe des staatlichen Fisch

handels und der maritimen Bereiche der Hochsee-, See- und 
Küstenfischerei, durchzuführen.

(3) Anläßlich des „Tages der Werktätigen der Leicht-, Le
bensmittel- und Nahrungsgüterindustrie“ werden
— der Ehrentitel „Verdienter Werktätiger der Leicht-, Le

bensmittel- und Nahrungsgüterindustrie der DDR“
— die „Medaille für hervorragende Leistungen in der 

Leicht-, Lebensmittel- und Nahrungsgüterindustrie der 
DDR“

verliehen.
§ 6

(1) Zu Ehren.der Werktätigen des Verkehrswesens wird in 
jedem Jahr der zweite Sonntag im Monat Juni als „Tag der 
Werktätigen des Verkehrswesens“ festlich begangen.

(2) Der „Tag der Werktätigen des Verkehrswesens“ ist in 
den Betrieben und Einrichtungen des zentral- und örtlich
geleiteten Verkehrswesens, mit Ausnahme des Seeverkehrs 
und der Hafenwirtschaft sowie der Deutschen Reichsbahn, 
durchzuführen.

(3) Anläßlich des „Tages der Werktätigen des Verkehrs
wesens“ werden
— der Ehrentitel „Verdienter Werktätiger des Verkehrs

wesens der DDR“
— die „Medaille für hervorragende Leistungen im Ver

kehrswesen der DDR“
verliehen.

§7
(1) Zu Ehren der Werktätigen des sozialistischen Handels 

wird in jedem Jahr der dritte Sonntag im Monat Februar 
als „Tag der Mitarbeiter des Handels“ festlich begangen.

(2) Der „Tag der Mitarbeiter des Handels“ ist in den Be
trieben und Einrichtungen in den Verantwortungsbereichen

I der Ministerien für Handel und Versorgung, für Außenhan- 
I del, für Materialwirtschaft, für Land-, Forst- und Nahrungs

güterwirtschaft, für Kultur, für Nationale Verteidigung und 
I der Industrie sowie der örtlichen Räte und des Verbandes der 

Konsumgenossenschaften der DDR durchzuführen.

(3) Anläßlich des „Tages der Mitarbeiter des Handels“ 
werden
— der Ehrentitel „Verdienter Mitarbeiter des Handels der 

DDR“
— die „Medaille für hervorragende Leistungen im Handel 

der DDR“
verliehen.

§ 8
(1) Zu Ehren der Werktätigen des Bereiches der haus- und 

kommunalwirtschaftlichen Dienstleistungen wird in jedem 
Jahr der dritte Sonnabend im Monat September als „Tag der 
Werktätigen des Bereiches der haus- und kommunalwirt
schaftlichen Dienstleistungen“ festlich begangen.

(2) Der „Tag der Werktätigen des Bereiches der haus- und 
kommunalwirtschaftlichen Dienstleistungen“ ist in den so
zialistischen Betrieben und staatlichen Einrichtungen der 
haus- und stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen in den 
Verantwortungsbereichen des Ministeriums für Bezirksgelei
tete Industrie und Lebensmittelindustrie sowie der örtlichen 
Räte durchzuführen.

(3) Anläßlich des „Tages der Werktätigen des Bereiches der 
haus- und kommunalwirtschaftlichen Dienstleistungen“ wer
den
— der Ehrentitel „Verdienter Werktätiger des Bereiches der 

haus- und kommunalwirtschaftlichen Dienstleistungen der 
DDR“

— die „Medaille für hervorragende Leistungen im Bereich 
der haus- und kommunalwirtschaftlichen Dienstleistungen 
der DDR“

verliehen.


